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Der parlamentarische Kommissar für künftige Generationen
Ungarns und sein Einfluss
von Dr. Éva Tóth Ambrusné

usammenfassung: Der parlamenta-
rische Kommissar für künftige Ge-
nerationen Ungarns ist eine ziemlich

einzigartige Institution, die im Jahr 2008 ge-
gründet wurde. Der Kommissar ist mit starken
und sehr spezifischen Kompetenzen und Befug-
nissen ausgestattet, um die Interessen künftiger
Generationen zu schützen. Die Veröffentli-
chung seines ersten Jahresberichts1 vor dem Par-
lament gibt Anlass, die Wirksamkeit der von

ihm verwendeten Instrumente auf die zu för-
dernde Generationengerechtigkeit zu beurtei-
len.

Amtsgründung des parlamentarischen
Kommissars für künftige Generationen2

Die Idee der Institutionalisierung der Re-
präsentation künftiger Generationen in Un-
garn tauchte erstmals vor mehr als zwanzig
Jahren auf. Diese Idee wurde im Sommer

2008 Wirklichkeit, als das Amt des parla-
mentarischen Kommissars für künftige Ge-
nerationen (im Folgenden: Kommissar) in
Ungarn ins Leben gerufen wurde. Der Weg
zum Ziel war jedoch nicht einfach. Die
 ungarische Nichtregierungsorganisation
,Schützt die Zukunft’ (auf ungarisch: Véde-
gylet) investierte über Jahre hinweg erhebli-
che Anstrengungen, um die politischen
Parteien von der Wichtigkeit zu überzeugen,
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die Stimme künftiger Generationen in der
Gegenwart zu hören. Die erste Runde der
Verhandlungen zwischen 2000 und 2002
war nicht erfolgreich. Zwei Mitglieder des
Parlaments legten dem Parlament einen Ge-
setzesentwurf vor, der in zwei parlamentari-
schen Ausschüssen diskutiert wurde, von der
größten Oppositionspartei jedoch nicht un-
terstützt wurde. Zu diesem Zeitpunkt schien
ein politischer Konsens und die Zweidrittel-
mehrheit im Parlament, die benötigt
wurde,3 noch sehr fern. ,Schützt die Zu-

kunft’ intensivierte ihre nationale Kampa-
gne im Jahr 2006 erneut, nachdem sie die
Idee der Vertretung künftiger Generationen
auch auf europäischer Ebene zu fördern be-
gonnen hatte. Politische Parteien waren im
Jahr 2006, als in Ungarn gewählt wurde,
eher bereit, sich für den Vorschlag zu erwär-
men, da die Unterstützung einer noblen In-
itiative, wie die Vertretung der künftigen
Generationen, bei den meisten Wählern po-
sitiv angenommen wurde. Der Gesetzesent-
wurf wurde erneut in zwei Ausschüssen des
Parlaments diskutiert und dieses Mal wurde
die Initiative angenommen. Leider endete
die Legislaturperiode ohne eine endgültige
Abstimmung. ,Schützt die Zukunft’ reali-
sierte dann im Jahr 2007, dass eine Über-
einkunft aller Parteien unentbehrlich war.
Die Initiative nahm maßgeblich an Fahrt zu,
nachdem es der Organisation gelang, alle
fünf Parlamentsparteien zu überzeugen.
Eine Partei, die Allianz der Freien Demo-
kraten, erachtete es als besonders wichtig,
die staatliche Verwaltung kostengünstig zu
halten, weswegen sie dem Gesetz ihre Un-
terstützung versagte, solange es die Errich-
tung einer zusätzlichen staatlichen
Institution beinhaltete. Der Konflikt wurde
durch den Vorschlag gelöst, die Stellung des
stellvertretenden Menchenrechtskommissars
nach Gesetz LIX von 1993 auf den Parla-
mentarischen Beauftragten für Bürgerliches
Recht zu übertragen (im Folgenden: Om-
budsman-Gesetz).4 Die größte Oppositi-
onspartei wurde durch das Betonen der
ausgeprägten Kompetenz des neuen Om-
budsmannes, staatliche Behörden zu unter-
suchen, überzeugt. Die regierende Partei
unterstützte das Gesetz, da die beiden Ab-

geordneten, die das Gesetz erstmals an das
Parlament einreichten, ihr angehörten. 
Zwei weitere Umstände trugen zum Erfolg
der Initiative ,Schützt die Zukunft’ bei. Er-
stens war jeder Akteur der ungarischen Poli-
tik auf der Suche nach ein wenig
Erleichterung von den politischen Span-
nungen, welche das Bekanntwerden der
Rede des Ministerpräsidenten über die Vor-
enthaltung von Informationen über den
Staatshaushalt im Vorfeld der Wahlen ver-
ursachte. Die Initiative von ,Schützt die Zu-
kunft’ bot eine großartige Gelegenheit, dem
Wähler zu zeigen, dass die Parteien noch in
der Lage zur Zusammenarbeit waren. Zwei-
tens nahm die Sensitivität gegenüber Um-
weltschutzthemen auch aufgrund der
verstärkten internationalen Aktivität in die-
sem Bereich zu; sowohl der vierte IPCC-
Sachstandsbericht als auch der Stern-Report
wurden in dieser Zeit veröffentlicht.

,Schützt die Zukunft’ traf eine exzellente
strategische Entscheidung, als sie eine Pres-
sekonferenz organisierte, an der alle Parteien
nach dem Prinzip des ,Runden Tisches´ teil-
nahmen. Nachdem die gemeinsame Ent-
scheidung aller Parteien der Presse bekannt
gegeben wurde, konnte sich keine der
 Parteien einen Rückzieher leisten. Noch
konnten sie es sich leisten, über die wichtig-
sten Kompetenzen des neuen Ombudsman-
nes zu streiten, wie sie im ursprünglichen
 Vorschlag von ,Schützt die Zukunft’ nieder-
geschrieben waren. Glücklicherweise ver-
blieben 85 Prozent der ursprünglich
vorgeschlagenen Kompetenzen im Text.
Das ungarische Parlament verabschiedete die
Änderung des Ombudsman-Gesetzes5 im
Dezember 2007 fast einstimmig, wodurch
die Gründung der Institution des parlamen-
tarischen Kommissars für zukünftige Gene-
rationen ermöglicht wurde. Der neue
Kommissar wurde erst im Mai 2008, nach
drei gescheiterten Wahlgängen, gewählt.6

Das Büro des parlamentarischen Kommis-
sars für zukünftige Generationen arbeitet
seit dem letzten Quartal 2008 mit einem
vollen Mitarbeiterstab von 35 Angestellten,
inklusive 19 Anwälten, zwei Ökonomen,
einem Ingenieur, zwei Biologen, einem Kli-
mawandel-Experten und einem Arzt. Das
Büro besteht aus vier Abteilungen: einer
Rechtsabteilung, einer Strategie- und Wis-
senschaftsabteilung, einer Abteilung für In-
ternationale Beziehungen und einer
Koordinierungsabteilung.

Auswirkungen des parlamentarischen
Kommissars für zukünftige Generationen
Es können mehrere Kriterien herangezogen
werden, um die Auswirkungen des Kom-
missars zu messen. Die folgenden fünf Kri-
terien sind nur Vorbedingungen für den
zukünftigen Einfluss. Erstens muss der
Kommissar frei von jeglichem politischen
Einfluss sein. Zweitens muss der Kommis-
sar die richtigen Kompetenzen haben, die es
ihm erlauben, das Leben künftiger Genera-
tionen auf eine positive Weise zu beeinflus-
sen. Drittens der Kommissar muss diese
Kompetenzen aktiv nutzen, d.h. konkrete
Leistungen müssen nachgewiesen werden.
Viertens müssen die konkreten Maßnah-
men, die es dem Kommissar erlauben seine
Initiativmacht auszuüben, zumindest in der
eorie bestehen. Fünftens muss diese In-
stitution eine angemessene Finanzierung er-
halten. Wenn diese fünf Voraussetzungen
erfüllt sind, existiert eine Chance, dass der
Kommissar einen positiven Einfluss auf das
Leben künftiger Generationen nehmen
kann. Eine sichere Aussage darüber zu tref-
fen, ob die Aktionen des Kommissars einen
signifikanten Einfluss auf die Zukunft haben
werden oder nicht, ist aufgrund verschiede-
ner Gründe schwer. Es gibt mehrere kom-
plexe und interagierende Faktoren, die auch
in kleineren Bereichen Einfluss auf das
Leben künftiger Generationen haben. Letzt-
lich ist es auch schwierig, die richtige Me-
thode für die Messung der langfristigen
Auswirkungen zu bestimmen.

Unabhängigkeit und langfristige Vision
Langfristiges Denken erfordert Freiheit von
jeglichem politischen Einfluss. Die meisten
politischen Parteien haben die Tendenz, von
Wahl zu Wahl zu planen. Der Kommissar ist
nur dem Parlament verantwortlich. Nur eine
Zweidrittelmehrheit des Parlaments kann
sein Mandat wegen besonderer Umstände
beenden. Seine Unabhängigkeit wird auch
durch die Länge der Amtszeit sichergestellt,
die den Wahlzyklus um zwei Jahre überdau-
ert, also insgesamt sechs Jahre währt. 
Der Kommissar berichtet dem Parlament
jährlich, wobei die formelle Annahme des
Berichts nicht Bedingung für seine weitere
Tätigkeit ist. Darüber hinaus ist die Finan-
zierung der Kommission nur vom Parlament
abhängig. Dem Büro des parlamentarischen
Kommissars für künftige Generationen wird
eine jährliche Finanzierung aus dem Staats-
haushalt bereitgestellt. Es erhielt 266,8 Mil-
lionen HUF im Jahr 2009 und 259,2
Millionen HUF im Jahr 2010, was als ange-

Jede Regierung, ja jeder menschliche
Nutzen und jede Freude, jede Tugend
und jede kluge Handlung ist auf
 Kompromisse und Tauschgeschäfte
gegründet.
/ Edmund Burke /
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messene Unterstützung betrachtet werden
kann. Es kann festgestellt werden, dass die
Institution die erste Voraussetzung erfüllt,
also Unabhängigkeit und langfristiges Den-
ken und so über das Potenzial verfügt, künf-
tige Generationen zu beeinflussen.
Die Unabhängigkeit der Institution hat
zahlreiche Organisationen ermutigt, unsere

Zusammenarbeit zu suchen. So organisierte
beispielsweise der Verband der Verwaltungs-
richter gemeinsam mit dem Kommissar
einen Workshop für Richter, an dem Kolle-
gen des Kommissars und der Europäischen
Kommission Vorträge über EU-Umwelt-
recht hielten. Zivilgesellschaftliche Organi-
sationen und sogar Ministerien verlassen
sich oft auf unser Team von Rechtsanwälten,
die bei juristischen Analysen ihre Hilfe an-
bieten. Der Kommissar nahm auch mehr-
mals die Rolle eines Mediators zwischen
zivilgesellschaftlichen Organisationen und
Ministerien ein oder leitete deren Arbeits-
gruppen. Die Arbeitsgruppe über den Zu-
gang zu Informationen, die von
Kernkraftwerksbetreibern geleitet wird oder
die Ad-hoc-Expertengruppe zur ungarischen
Strategie gegen die (von der Europäischen
Union genehmigte) Zulassung genetisch
veränderter Organismen, sind als vielsa-
gende Beispiele zu nennen. Das Klima-Pro-
gnose-Projekt und das Projekt für
nachhaltige Gemeinschaften (siehe unten)
sind hervorragende Beispiele für einen lang-
fristigen, strategischen und pro-aktiven Ar-
beitsplan des Kommissars. Beide Projekte
entwickeln und fördern nachhaltige Zu-
kunftsszenarien und Modelle.

Kompetenzen des parlamentarischen
Kommissars für zukünftige Generationen
Die ungarische Verfassung garantiert das
Recht auf eine gesunde Umwelt, sie enthält
aber keine Hinweise auf künftige Genera-
tionen. Das Verfassungsgericht interpretierte
die Verfassung in seiner Entscheidung7 je-
doch so, dass der Staat verpflichtet sei, die
Qualität des natürlichen Lebensraums für
künftige Generationen zu bewahren. In
einer weiteren Entscheidung,8 erklärte das
Verfassungsgericht außerdem, dass das
Grundrecht auf Leben und Menschenwürde

eine Verpflichtung für den Staat generiere,
institutionalisierten Schutz für die Lebens-
bedingungen künftiger Generationen be-
reitzustellen. Das Ombudsman-Gesetz
erfüllt daher diese Verpflichtung durch die
Schaffung einer neuen Institution, die das
Recht auf eine gesunde Umwelt nicht nur
für gegenwärtige, sondern auch für zukünf-
tige Generationen garantiert.
Das ungarische Ombudsman-System be-
steht aus dem ,allgemeinen Ombudsman’
für Bürgerrechte im Allgemeinen und drei
speziellen Ombudsleuten, zuständig für eth-
nische und Minderheitenrechte, Recht auf
Privatsphäre und Informationsfreiheit sowie
für die Repräsentation der zukünftigen Ge-
nerationen. Die Schaffung der Position eines
speziellen Ombudsman ist dann gerechtfer-
tigt, wenn die Identität derer, deren verfas-
sungsmäßiges Recht verletzt wurde, nicht
eindeutig festgestellt werden kann oder aber
das informationelle Ungleichgewicht zwi-
schen denjenigen, die das Recht verletzen
und denen, deren Recht verletzt wurde,
nicht durch staatliche Hilfe bei der Vertre-
tung vor Gericht gelöst werden kann. Der
Kommissar erfüllt beide Kriterien. 
Die Argumentationsgrundlage für die Än-
derung des Ombudsman-Gesetzes bietet
eine gute Ausgangsbasis mit einer Einfüh-
rung in die Zuständigkeiten des Kommis-
sars fortzufahren. Das Ziel der
Gesetzgebung besteht darin, die natürlichen
Bedingungen des Lebens und der Gesund-
heit heutiger und künftiger Generationen zu
schützen; das gemeinsame Erbe der Mensch-
heit zu bewahren und für die gemeinsamen
Anliegen der Menschheit Lösungen anzu-
bieten; die Freiheit der Wahl, die Lebens-
qualität und den ungehinderten Zugang zu
natürlichen Ressourcen zu bewahren. Daher
muss es die kommissarische Pflicht sein,
künftige Generationen in den langfristigen
Entscheidungen zu repräsentieren, die er-
heblich deren Lebensbedingungen beein-
flussen könnten und die Durchsetzung der
Gesetze zu erleichtern, die den Zustand der
Umwelt betreffen. 
Dementsprechend regelt § 27 / B. (1) des
Ombudsman-Gesetzes die folgenden Kom-
petenzen für den Ombudsmann: Überwa-
chung, Bewertung und Kontrolle der
Durchsetzung der gesetzlichen Bestimmun-
gen zur Gewährleistung der Nachhaltigkeit
und Verbesserung der Umwelt und Natur
sowie die Untersuchung aller Unregelmä-
ßigkeiten, von denen er Kenntnis erlangt
und die hiermit in Zusammenhang stehen.
Der Begriff ,rechtliche Bestimmungen zur

Gewährleistung der Nachhaltigkeit’ erwei-
tert die Kompetenzen des Kommissars über
die Überwachung der Durchsetzung der
streng eingegrenzten Umweltschutzfälle hin-
ausgehend. Es ist schwierig, die Grenzen des
Konzeptes des Umweltschutzrechts und der
Nachhaltigkeit genau zu definieren und zu
bestimmen. Deshalb war es wichtig, unmit-
telbar nach dem operativen Start über die
wichtigsten Funktionen und Kompetenzen
des Kommissars innerhalb der Grenzen der
Verfassung und des Ombudsman-Gesetzes
zu entscheiden. Darüber hinaus nahm der
Kommissar in sein internes Untersuchungs-
regelwerk9 eine obligatorische Prüfung sei-
ner Kompetenz als ersten Schritt des
Prüfverfahrens auf.  Gerade bei der Unter-
suchung von Querschnittsthemen stößt der
Kommissar jedoch immer wieder auf Wi-
derstand. 
Drei Faktoren beeinflussen die kommissari-
schen Entscheidungen über die Details sei-
ner Kompetenzen: Umweltschutzgesetze
und -prinzipien (insbesondere das Integrati-
ons- und Vorsorgeprinzip), der wissen-
schaftliche und öffentliche Diskurs, der zur
Einrichtung der Institution führte, sowie die
Erwartungen der Öffentlichkeit.10

Gesetzlich geregelte Kompetenzen
Die oben genannten Entscheidungen des
Verfassungsgerichtes regeln den weitesten
Rahmen der kommissarischen Arbeit. Arti-
kel 4 des Gesetzes LIII von 1995 über die
Allgemeinen Vorschriften für Umweltschutz
liefert eine genauere Definition des Begriffs
,Umwelt-Fall’: Jede Durchführung oder Un-
terlassung von Aktivitäten, Entscheidungen,
Maßnahmen etc. über die Elemente der
Umwelt (Boden, Luft, Wasser, Artenvielfalt
und ihre Bestandteile), ihr System oder
Struktur. Das selbe Gesetz regelt alle folgen-
den Bereiche, die einen Bezug zum Um-
weltschutz haben, wie Energie, Land- und
Bodenschutz, Verkehr, Raumordnung, Was-
ser- und Abfallwirtschaft, Natur- und Land-
schaftsschutz und den Schutz historischer
Denkmäler. Diese Querschnittsthemen be-
gründen die kommissarische Kompetenz,
solange sie die Beziehung zwischen Mensch
und Umwelt, den Schutz der Umwelt und
nachhaltige Entwicklung beeinflussen.

Zusätzlich zu den eng definierten Umwelt-
schutzfällen widmet sich der Kommissar be-
stimmten wirtschaftlichen, sozialen und
institutionellen Fragen, die einen Bezug zur
Nachhaltigkeit der Natur und der Umwelt
aufweisen, womit er auch in diesen Berei-

Ein Führer ist jemand, der einen
Schritt vom gesamten System zurück-
tritt und versucht, ein System zu
schaffen, das gemeinschaftlicher und
innovativer ist und auf lange Sicht
funktioniert.
/ Robert Reich /
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chen eine aktive Rolle spielt. Die Integration
von Umweltschutzaspekten in den Pla-
nungsprozess des Staatshaushaltes sticht aus
den mit Nachhaltigkeit verbundenen
 wirtschaftlichen Fragen hervor. Deshalb ver-
öffentlichte der Kommissar eine Stellung-
nahme, in welcher er den Entwurf des
Staatshaushaltes hinsichtlich dessen Auswir-
kungen auf den Bereich der Nachhaltigkeit
analysierte. Die Nachhaltigkeit staatlicher
Subventionen, die für Transport, Energie
oder Landwirtschaft vorgesehen sind, ver-
folgte er ebenfalls aufmerksam.

Sensibilisierung, Umweltbildung und För-
derung nachhaltiger Gemeinschaften tragen
zu den sozialen Aspekten nachhaltiger Ent-
wicklung bei und repräsentieren jene zu-
sätzlichen Bereiche, in denen der
Kommissar zudem aktiv tätig ist. Die ge-
meinsame Kommission für Umweltbildung
und Sensibilisierung zusammen mit dem
Nationalen Rat für Nachhaltige Entwick-
lung zeigen die kommissarischen Bemü-
hungen in diesem Bereich sehr gut auf. Die
gemeinsame Kommission hat bereits eine
Erklärung zur Umweltbildung an Gymna-
sien und Realschulen abgegeben und
 organisierte Treffen mit Umweltschutz-
Journalisten. 
Der Kommissar spricht auch die institutio-
nellen Erfordernisse der Nachhaltigkeit an,
wie den Zugang zu und die Qualität der In-
formationen über die Umwelt und den Rah-
men der öffentlichen Partizipation. 

Das Ombudsman-Gesetz stattet den Kom-
missar in Bezug auf den Entscheidungspro-
zess innerhalb der Europäischen Union mit
nicht unerheblichen Kompetenzen aus,11

was eine Beteiligung an der Ausarbeitung
der ungarischen Positionen in den Institu-
tionen der Europäischen Union beinhaltet.
Leider konnte der Kommissar dieser Ver-
pflichtung bislang nicht nachkommen, da
ihm die dazu notwendigen Unterlagen bis-
lang (noch) nicht von der Regierung zur
Verfügung gestellt worden sind. Die Über-
wachung und Erleichterung der korrekten
Anwendung des europäischen Rechts ist
ebenfalls ein besonders wichtiger Aspekt der
Arbeit des Kommissars, besonders seit 80-
90 Prozent des ungarischen Umweltrechts
aus dem Recht der Europäischen Union
übernommen wurde. Auf dem Gebiet des
Völkerrechts überwacht und bewertet der
Kommissar die inländische Durchsetzung
internationaler Konventionen in den fol-
genden Bereichen: Umwelt- und Natur-

schutz, gemeinsames Erbe und gemeinsame
Anliegen der Menschheit (wie das Welt-
erbe).

Ein Fall, in dem über die Zuständigkeiten des
Kommissars diskutiert wurde
Der Vorschlag der ungarischen Staatshol-
ding bezüglich der Neuordnung der Ver-
waltung der öffentlichen Wasserversorgung
und Abwassersysteme führte zu zahlreichen
Beschwerden. Die Antragssteller waren über
die Notwendigkeit der Entscheidung und
die vom Unternehmen dargelegten Gründe
besorgt. Diese erzeugen wiederum allgemei-
nere Probleme, wie die Sicherheit der
 Trinkwasserversorgung und des Wasserma-
nagements.
Der Betrieb von Wasserversorgungsunter-
nehmen und deren strategische Entschei-
dungen beeinträchtigen den Zustand der
Wasserreserven und die Sicherheit der ge-
sunden Trinkwasserversorgung immens.
Der Kommissar erklärte seine Zuständigkeit
in diesem Fall, weil Wasser ein nationales
Gut und Teil des natürlichen Erbes ist. Des-
sen Erhaltung und Sicherung sind für die
menschliche Gesundheit und befriedigende
Lebensbedingungen entscheidend. Fehlen-
der Schutz in diesem Bereich gefährdet die
Gesundheit heutiger Generationen sowie die
Existenz künftiger Generationen.

Wissenschaftlicher und öffentlicher Diskurs
fördern den Aufbau der Kommission und die
Erwartungen der Öffentlichkeit
Als sekundäre Quelle für die Auslegung der
Kompetenzen des Kommissars darf man die
Vorarbeit von ,Schützt die Zukunft’ und die
wissenschaftlichen Beiträge von Staatspräsi-
dent László Sólyom und Prof. Boldizsár
Nagy nicht übersehen. Der erste Vorschlag
für die Einrichtung der neuen Institution
sah weitreichendere Kompetenzen für den
Kommissar vor. Vom größeren Konzept der
Generationengerechtigkeit blieb nur der
Umweltschutz der heutigen Generation im
verabschiedeten Gesetzesentwurf bestehen,
was jedoch zwangsläufig auch zur Bewah-
rung der Lebensbedingungen künftiger Ge-
nerationen beiträgt. Der Kommissar fühlt
sich jedoch immer noch verpflichtet, seine
Aktivitäten auf dem Gebiet des Umwelt-
rechts mit größter Rücksicht auf die Inter-

essen künftiger Generationen zu erfüllen
und sieht sich hier auch im Einklang mit
den öffentlichen Erwartungen.
Die Kompetenzen des Kommissars sind
nicht so umfangreich wie die Aufgabenliste
in der UNESCO-Erklärung über die Ver-
antwortung heutiger Generationen gegen-
über künftiger Generationen, aber eine
vernünftige Anzahl von Bereichen wird ge-
deckt. Der Kommissar ist außerdem in der
Lage, alle bestehenden globalen Verpflich-
tungen der gegenwärtigen Generationen
 gegenüber künftigen Generationen voran-
zutreiben, wie sie die Doktrin über Genera-
tionengerechtigkeit von Prof. Edith Brown
Weiss festlegt.12 Damit wird auch die zweite
Voraussetzung für eine mögliche Einfluss-
nahme zugunsten künftiger Generationen
erfüllt.

Tätigkeiten und Auswirkungen des
Kommissars
Die dritte Voraussetzung für eine Beeinflus-
sung der Zukunft – neben einer langfristi-
gen Vision und den richtigen Kompetenzen
– ist die tatsächliche kommissarische Akti-
vität. Die Aktivitäten des Kommissars in
den oben genannten Bereichen können in
drei Kategorien unterteilt werden: Ermitt-
lung, parlamentarische Interessenvertretung,
wissenschaftliche und strategische For-
schung.

Ermittlung
Die Untersuchung verfassungsrechtlicher
Unregelmäßigkeiten stellt die Hauptaufgabe
des Kommissars dar. Der Rahmen des Ver-
fahrens ist im Ombudsman-Gesetz festge-
legt und die Details durch die internen
Verfahrensvorschriften geregelt. 
Die Grundlage des Untersuchungsverfah-
rens des Kommissars ist die gleiche wie die
Vorgehensweise des allgemeinen Ombuds-
mans,13 nur dass seine Machtbefugnisse ein-
flussreicher sind. Die offizielle Begründung
des Ombudsman-Gesetzes erklärt diesen
Unterschied mit dem besonderen Charakter
der Umwelt- und Naturschutzfälle: Die ver-
zögerten oder illegalen Handlungen der Ver-
waltungsbehörden führen oft zu extrem
hohen Kosten oder unermesslichen und ir-
reversiblen Schäden für die Umwelt. 
Jeder kann einen Antrag an das Büro des
Kommissars stellen und manchmal werden
die Ermittlungen sogar von Amts wegen ein-
geleitet. Es gibt nur zwei Einschränkungen:
Fälle, in denen die endgültige administrative
Entscheidung vor mehr als einem Jahr ge-
troffen wurde und wo ein Gerichtsverfahren

Wenn die schönsten Landschaften
nach Menschen benannt werden
sollten, sollen es die edelsten und
würdigsten Menschen allein sein.
/ Henry David Thoreau /
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für die Überprüfung des Beschlusses ins
Leben gerufen oder eine rechtskräftige ge-
richtliche Entscheidung getroffen wurde.
Die Untersuchung beginnt mit der Ausar-
beitung eines Ermittlungsplans und der
 Organisation eines Untersuchungsteams,
bestehend aus Rechtsanwälten, einschließ-
lich eines internationalen Anwalts wenn
nötig, und einem Experten des wissen-
schaftlich zu untersuchenden Umweltbe-
reichs (z.B. Biologe, Umwelt-Ingenieur).
Das Kooperationsverfahren zwischen den
verschiedenen Disziplinen und Abteilungen
spiegelt den Grundsatz der Integration wie-
der. Der Kommissar und seine Kollegen
müssen während der Recherchezeit Zugang
zu allen Räumen und Zugriff auf alle Un-
terlagen erhalten, ohne eine gesonderte ge-
richtliche Genehmigung. Die Untersuchung
endet in einer Erklärung des Kommissars.
Die endgültige Fassung der Erklärung wird
in einem iterativen Prozess erarbeitet. Jeder
Interessent ist aufgefordert, zu den Entwür-
fen der Erklärung Stellung zu nehmen.

Der Kommissar hat in der zweiten Jahres-
hälfte 2008 und im Jahr 2009 422 Be-
schwerden erhalten. In 271 Fällen wurden
Ermittlungen eingeleitet und in 97 Fällen
abgeschlossen. In 37 Fällen gab der Kom-
missar eine Erklärung ab und in 26 Fällen
fand er Unregelmäßigkeiten. Leider gibt es
einen erheblichen Nachholbedarf. Dies
kann durch die Tatsache erklärt werden, dass
wir eine sehr junge Institution sind. Die
Strukturen und Methoden des Büros,
ebenso wie die Ausbildung des Personals,
mussten erst entwickelt werden. 
Das Ombudsman-Gesetz stattet den Kom-
missar mit sehr speziellen Maßnahmemög-
lichkeiten14 aus, die er ergreifen kann, um
die Umwelt zu schützen und eine nachhal-
tige Entwicklung zu erleichtern. Die ihm zur
Verfügung stehenden Maßnahmen werden
in die abschließenden Erklärungen einbezo-
gen. Die untersuchten Behörden, Organisa-
tionen und Privatpersonen müssen auf die
Erklärung des Kommissars innerhalb einer
bestimmten Frist reagieren. Dies ist der erste
Punkt in dem Verfahren, an dem der Kom-
missar eine Rückmeldung über seine Arbeit
erhält und die unmittelbare Wirkung seiner
Erklärung messen kann. 
Die verschiedenen zur Verfügung stehenden
Maßnahmen des Kommissars haben sehr
unterschiedliche Auswirkungen, deshalb ist
es sinnvoll, sie getrennt zu analysieren: 

1. Empfehlungen
Wenn verfassungsrechtliche Unregelmäßig-
keiten entdeckt werden, gibt der Kommissar
der Behörde, die auf die Unangemessenheit
aufmerksam gemacht hatte oder der Auf-
sichtsbehörde sowie den Privatpersonen und
Organisationen, Empfehlungen. Neben
konkreten Empfehlungen zur Abhilfe kann
der Kommissar auch allgemeine Empfeh-
lungen geben. Diese Empfehlungen haben
keine unmittelbare rechtliche Wirkung, d.h.
dass sie nicht verbindlich sind, was die
Wahrscheinlichkeit ihrer Wirkung reduziert.
Der Kommissar muss die Adressaten seiner
Empfehlungen von der Richtigkeit seiner
Aussagen und der Notwendigkeit und Sinn-
haftigkeit seiner empfohlenen Maßnahmen
überzeugen. Eine sorgfältige Recherche und
eine solide rechtliche Analyse sind daher ent-
scheidend für die Akzeptanz der Empfeh-
lungen. Um die Wahrscheinlichkeit einer
Befolgung der Empfehlungen zu erhöhen,
nutzt der Kommissar oft die Medienöffent-
lichkeit, was sich als ein wirksames Instru-
ment zur Druckausübung auf Behörden und
Unternehmen bewiesen hat, die in den Er-
klärungen angesprochen werden. 

2. Maßnahmen direkter rechtlicher 
Wirkung 
Neben ,weichen’ Empfehlungen des Kom-
missars, kann er ferner auch Maßnahmen
unmittelbarer rechtlicher Wirkung einleiten.
Erstens kann der Kommissar die Aussetzung
der Vollstreckung von Verwaltungsentschei-
dungen beantragen, wenn es dem ersten An-
schein nach illegal erscheint und ihre
Umsetzung zu irreversiblen Schäden der
Umwelt führen könnte. Zweitens kann der
Kommissar jede Person oder Organisation
dazu auffordern, jede Aktivität einzustellen,
die der Umwelt schadet. Die angesprochene
Person muss innerhalb einer vom Kommis-
sar gewählten Frist reagieren. Im Falle einer
unbefriedigenden Antwort kann der Kom-
missar die Aussetzung der beanstandeten
Aktivität vor Gericht beantragen. Drittens
kann der Kommissar alle geltenden admini-
strativen und gerichtlichen Überprüfungs-
verfahren initiieren oder daran teilnehmen.
Er kann gegen jede umweltrelevante Ent-
scheidung der Verwaltungsbehörden Beru-
fung einlegen und/oder die gerichtliche
Überprüfung derselben einleiten. Er kann in
gerichtlichen Verfahren im Namen jeder
Partei eingreifen, die eine Überprüfung von
Verwaltungsentscheidungen über die Um-
welt anstrebt.

Die oben genannten Maßnahmen zeigen,
dass das Ombudsman-Gesetz den Kommis-
sar mit starken Befugnissen ausgestattet hat.
In der Tat steht der Kommissar den anderen
drei Ombudsleuten (die Kommissare für
Datenschutz, nationale und ethnische Min-
derheiten und Bürgerrechte) durch seine Be-
fugnisse vor. Es kann gefolgert werden, dass
diese Instrumente in der Lage sind, sich auf
die Umwelt und das Leben der heutigen und
künftigen Generationen tiefgreifend auszu-
wirken. Einzelne Bestimmungen der Ge-
schäftsordnung gewährleisten eine
obligatorische Überwachung der Durchset-
zung der Erklärungen. Dies ermöglicht dem
Kommissar, weitere notwendige Schritte im
Falle der Nichteinhaltung trotz positiver Er-
streaktion auf seine Erklärung einzuleiten.
Eine Folgeuntersuchung wurde im Fall des
,Green Investment Scheme’ (Ein Modell,
nach welchem die Erlöse aus dem Verkauf
von Emissionszertifikaten in andere Um-
weltprojekte fließen sollen) durch das Mini-
sterium für Umwelt und Wasserwirtschaft
eingeleitet. Der Kommissar wird eingreifen,
wenn das Ministerium Unregelmäßigkeiten
im Zusammenhang mit Einnahmen aus
dem Kyoto-Emissionshandel feststellen
sollte.

Beispiele für Fälle, in denen die kommissa-
rische Untersuchung und Erklärung direkte
positive Wirkungen erzeugte: 
1. Die Kommunalverwaltung im Bezirk XV.
in Budapest plante, ihre Raumordnung zu
ändern, um höhere bauliche Dichte zu er-
möglichen. Das Gebiet der geplanten Ent-
wicklung liegt in der Nähe einer
verkehrsreichen Autobahn und erfährt be-
reits eine deutliche Umweltbelastung durch
Lärm- und Luftverschmutzung, deren Werte
die Grenzwerte überschreiten. Der Kom-
missar kam zu dem Schluss, dass eine wei-
tere Erhöhung der Anzahl der
Wohneinheiten und die Verringerung des
außergewöhnlich hohen Anteils an Grünflä-
chen in diesem Bezirk die Ursache für wei-
tere ökologische Probleme sein würden. Der
Kommissar erklärte, dass die Entwicklung
nicht vereinbar mit dem Grundsatz nach-
haltiger Entwicklung wäre. Die Erklärung
betonte die Wichtigkeit der Berücksichti-
gung von Umweltaspekten bei räumlichen
Planungsverfahren. Die Gemeinde ent-
schied sich gegen die Raumplanung und für
eine Konsequenzenanalyse, die im Einklang
mit den Schlussfolgerungen der Kommis-
sion erarbeitet werden soll. 
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2. Der vorläufige Raumordnungsplan der
Gemeinde Piliscsaba sah den Bau eines un-
terirdischen Wasserreservoirs auf einem
Karstgebiet für Trinkwasser und Wasserab-
füllung für kommerzielle Zwecke vor. Da
der Wasserhaushalt des Gebiets bereits un-
ausgeglichen war, war die geplante Erschlie-
ßung von zusätzlichem Wasser inakzeptabel.
Die Gemeindeverwaltung ordnete eine
Überprüfung der Planungsmaßnahmen an.

3. Der Kommissar überprüfte den Entwurf
eines Smogalarm-Plans der Stadt Miskolc.
Die Einführung von Warnstufen bei hoher
Smogbelastung durch eine kommunale
 Anordnung soll Sofortmaßnahmen zur Re-
duzierung der Luftverschmutzung ermögli-
chen. Der Entwurf enthielt keine klaren
Definitionen zentraler Begriffe wie ,Smog-
Situation’. Der Kommissar erklärte, dass un-
klare Begriffe eine wirksame Umsetzung
verhindern und zu verzögertem Tätigwerden
führen könnten. Die Kommunalversamm-
lung akzeptiert die Empfehlungen des Om-
budsmannes und überarbeitete den
Entwurf. 

4. Zwei Antragssteller beschwerten sich über
die übermäßige Geräuschentwicklung aus-
gehend von einer naheliegenden Faserplat-
tenfabrik in der Stadt Mohács. Die
Untersuchung ergab, dass der Fabrikbetrieb
übermäßige Lärmbelästigung verursachte,
weswegen die Umweltbehörde den Betrei-
bern einen Aktionsplan zur Lärmminderung
verordnen hätte sollen. Der Kommissar
stellte außerdem fest, dass die Aufsichtsbe-
hörde versäumt hatte, Geldbußen zu ver-
hängen. Die Erklärung des Kommissars
hatte zur Folge, dass die Behörden eine Ge-
räuschpegelmessung durchführten und be-
schlossen, die notwendigen Maßnahmen zu
ergreifen.

Beispiele von Fällen mittelbarer Auswir-
kung: 
1. Eine zivile Organisation reichte eine Be-
schwerde gegen ein geplantes und autori-
siertes Kraftwerk in der Pufferzone eines
Weltkulturerbes in der Stadt Szerencs ein.
Die kommissarische Untersuchung ergab,
dass sich das Kraftwerk negativ auf das Ge-
biet auswirken würde. Der traditionelle
Weinbau und die Kulturlandschaft, die den
Titel Weltkulturerbe möglich gemacht hat-
ten, würden durch die Energieproduktion
aus auf Gras basierter Biomasse gefährdet.
Auch die Energieeffizienz und die Auswir-
kungen auf den Verkehr waren unter den

zahlreichen Problemen, die der Kommissar
feststellte. Dennoch berücksichtigte keine
der Behörden während dem Zulassungsver-
fahren die Auswirkungen des Vorhabens auf
das Weltkulturerbe. Die Aufsichtsbehörde
wies die Empfehlungen des Ombudsman-
nes zurück und auch das Gericht entschied
zu Gunsten der Behörde. Ein Aspekt des
Falles ging jedoch erfolgreich aus. Die Un-
tersuchung ergab, dass die Welterbekonven-
tion in Ungarn nicht korrekt umgesetzt
wurde, weswegen der Kommissar Empfeh-
lungen zur Vorbereitung des Gesetzes zum
Welterbe geben konnte. Der Minister für
Kultur und Bildung akzeptierte die Emp-
fehlungen und beteiligte den Kommissar
sogar am Ausarbeitungsverfahren.

2. Die Gemeindeversammlung von Páty be-
schloss eine Verordnung, welche den Bau
eines großen Golfplatzes, eines Hotels und
1400-1600 Wohneinheiten erlaubte. Der
Kommissar folgerte in seiner Erklärung, dass
der Bau nicht dem Budapester Ballungs-
raum-Gesetzes15 entspricht, da die Anlage in
den Schutzbereich zwischen Siedlungen ein-
dringt. Darüber hinaus war bedenklich, dass
ausschließlich die Interessen der Entwickler,
die das Raumplanungsverfahren bestimm-
ten, berücksichtigt und dem öffentlichen In-
teresse gegenüber bevorzugt behandelt
worden waren. Kumulative Auswirkungen
waren ebenfalls nicht angemessen bewertet
worden. Zusätzlich würden sich bestehende
Umweltprobleme im Ballungsraum der
Hauptstadt Budapest verschlimmern. Die
Versammlung wies die Erklärung des
 Kommissars zurück, weswegen sich der
Kommissar zur Überprüfung an das Verfas-
sungsgericht wenden wird.

Politische Interessenvertretung
Der Kommissar muss zu jedem Gesetzes-
entwurf und jeder staatlichen Initiative kon-
sultiert werden, durch die die Umwelt oder
nachhaltige Entwicklung beeinflusst werden
könnte.16 Außerdem darf er seine Meinung
über die langfristige Entwicklung der Ge-
meinden und Raumordnungspläne oder an-
dere Pläne und Konzepte der Gemeinden
ausdrücken, die sich unmittelbar auf das
Leben künftiger Generationen auswirken.17

Er kann seine Position sogar in parlamenta-
rischen Ausschüssen präsentieren und er ist

einer jener Wenigen, die während der parla-
mentarischen Plenarsitzungen das Wort er-
greifen dürfen.18 Wenn der Kommissar im
Zuge einer Untersuchung feststellt, dass eine
gesetzliche Regelung das Recht auf eine
 gesunde Umwelt gefährdet oder dass seine
Bemerkungen im legislativen Konsultati-
onsverfahren vernachlässigt wurden, kann er
eine verfassungsrechtliche Überprüfung der
Rechtsnorm beim Verfassungsgericht19

 einleiten. Ferner kann er nationalen oder
kommunalen Gesetzgebern Änderungen be-
stehender oder die Einführung neuer Ge-
setze vorschlagen.20

Der Kommissar erhielt in den Jahren 2008
und 2009 119 Gesetzesinitiativen und be-
teiligte sich in 81 Konsultationsverfahren
über Legislativvorschläge. In diesen beiden
Jahren regte er die Annahme oder Änderung
von 17 Vorschlägen an. Er initiierte einen
Verfassungsbericht beim Verfassungsgericht
und plant in naher Zukunft vier weitere An-
träge einzureichen. Der Kommissar über-
reichte die meisten seiner umfangreichen
Vorschläge den zuständigen parlamentari-
schen Ausschüssen (Ausschuss für Umwelt-
schutz, Haushaltsausschuss, Büro für
Finanzen und Bilanzprüfung, Ausschuss für
Landwirtschaft), hat in der parlamentari-
schen Plenarsitzung das Wort aber noch
nicht ergriffen. Die Mitglieder des kommis-
sarischen Teams nahmen in den Jahren 2008
und 2009 aktiv an 130 Konferenzen teil.
Der Kommissar organisierte drei Konferen-
zen, um die Ökologisierung des Haushalts-
plans, Indikatoren für Nachhaltigkeit, den
Klimagipfel in Kopenhagen und vieles mehr
zu diskutieren.
Der Kommissar erschien in 353 Pressearti-
keln auf 473 Seiten. Die Auftritte in Online-
und Printmedien erreichen schätzungsweise
84 Millionen Leser. 258 Radio- und Fern-
sehsendungen diskutierten die Arbeit des
Kommissars.
Das Ombudsman-Gesetz gibt dem Kom-
missar ein sehr mächtiges Werkzeug an die
Hand, indem es seine Mitwirkung am legis-
lativen Beratungsverfahren gestattet. Leider
kann der Kommissar seine Macht nicht voll
ausschöpfen. Zuweilen wird ihm der Geset-
zesentwurf nicht früh genug zugeleitet, um
ihm die Möglichkeit zu geben, einen we-
sentlichen Beitrag leisten zu können. Dar-
über hinaus ist er von der Annahme von
Verhandlungspositionen im nationalen EU-
Entscheidungsprozess völlig ausgeschlossen.

Fälle, in denen das kommissarische Engage-
ment direkte positive Auswirkungen hatte: 

Wenn du einen Wald fällst, ist es
egal wie viele Sägewerke du hast,
wenn es keine Bäume mehr gibt.
/ Susan George /
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1. Der Kommissar verfocht die staatliche Fi-
nanzierung landwirtschaftlicher Gendaten-
banken erfolgreich. In seinen Briefen
machte er den Landwirtschaftsminister und
das Parlament auf die Risiken mangelnder
Finanzierung sowie Privatisierung von Gen-
datenbanken aufmerksam. Ungarn hat den
drittreichsten landwirtschaftlichen Genpool
innerhalb der Europäischen Union. Die Be-
deutung dieser Gendatenbanken wird of-
fensichtlich, wenn man die aufkommenden
ökonomischen und ökologischen Heraus-
forderungen in Folge des Klimawandels be-
rücksichtigt. Eine abnehmende Artenvielfalt
landwirtschaftlicher Pflanzen verringert die
Nahrungsmittelsicherheit irreversibel. 
2. Der Kommissar identifizierte mehrere Be-
stimmungen im Entwurf zum Forstgesetz,
die zu weiche Vorschriften für Waldbewirt-
schaftung vorgeben. Er wies darauf hin, dass
die Machtbeschneidung der Naturschutzbe-
hörden im Bereich von Forstaufsichtsange-
legenheiten den Schutz der Wälder
gefährden. Der Kommissar präsentierte
seine Feststellung auch dem parlamentari-
schen Umweltausschuss. Dieser Fall kann als
Erfolgsgeschichte betrachtet werden, da
mehrere Abgeordnete infolge dessen Vor-
schläge zur Gesetzesänderung einreichten,
die der kommissarischen Erklärung glichen.

Beispiele von Fällen mittelbarer Auswirkun-
gen:
Der Kommissar kam zu dem Schluss, dass
der Haushaltsentwurf 2010 kein ökonomi-
sches Modell sei, welches positive Chancen
für künftige Generationen garantieren
würde. Indem die Chance vertan wurde, das
System der Haushaltsregulierung nach Zie-
len des Umweltschutzes zu gestalten, war
Ungarn nicht unter den Ländern, welche
ökologische Investitionen als eine der mög-
lichen Lösungen für die Wirtschaftskrise in
Betracht zogen, was sich mittel- und lang-
fristig hätte bezahlt machen können. Der
Kommissar betonte in seinem Standpunkt
auch einige der problematischsten Punkte
des Haushaltsentwurfs, wie die unwirksame
Anwendung von Umweltsteuern, die Redu-
zierung der Finanzierung für öffentliche Ver-
kehrsmittel sowie die Reduzierung der
Subventionen für nachhaltige landwirt-
schaftliche und regionale Entwicklungspoli-
tik. Seine Stellungnahmen an den
Premierminister und eine Konferenz, die
vom Kommissar organisiert wurde, hatten
keine Auswirkungen auf die Verabschiedung
des Haushaltsgesetzes 2010.

Strategie und Forschung
Wie bereits erwähnt, interpretiert der Kom-
missar seine Kompetenzen so umfassend wie
möglich, um Generationengerechtigkeit zu
fördern. Er fungiert nicht nur als Beschwer-
destelle, sondern auch als proaktiver Be-
schützer der Rechte künftiger Generationen.
Um dem Gesetzgeber und der Gesellschaft
ein nachhaltiges Entwicklungsmodell anbie-
ten zu können, betreibt der Kommissar For-
schung und fördert nachhaltiges Denken.
Strategische Planung und Forschung sind es-
sentiell, um die Bereiche zu bestimmen, in
denen die Gesellschaft nachlegen muss, um
das Interesse zukünftiger Generationen zu
sichern. Entscheidungsträger müssen er-
mahnt werden, weiter zu denken als bis zum
Ende ihrer eigenen Amtszeit. Langfristige
Wirkungen sind jedoch schwierig zu mes-
sen. Je spezifischer die Modelle sind, welche
die Forschung liefert, und je mehr sie unsere
heutigen materialistischen Werte beeinflus-
sen, desto größere Auswirkungen werden sie
auf das Leben künftiger Generationen
haben.
Das Projekt zum Klimawandel der Strategie-
und Wissenschaftsabteilung zielt darauf ab,
die Grenzen und Möglichkeiten zu untersu-
chen, die sich aus dem angestrebten Ziel, die
Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80
Prozent zu reduzieren, ergeben. Das Projekt
will Fragen aufwerfen und die Aufmerksam-
keit auf die Notwendigkeit langfristiger Sze-
narien und zeitnaher Reaktionen auf die
Herausforderungen des Klimawandels len-
ken. In einem Brief an die im Parlament ver-
tretenen Parteien forderte der Kommissar
diese auf, ein ,grünes Minimum’ in den
Wahlkampf einzubeziehen, das eine 80-pro-
zentige Reduzierung der Treibhausgase bis
2050 anvisiert. In Folge des Projekts wurde
der ungarische Treibhausgasemissionshaus-
halt schon festgelegt. Er wird  außerdem
klare Ziele bezüglich der Treibhausgasemis-
sionen setzen und verschiedene mögliche
Szenarien für die Entwicklung bereitstellen.
Die Unmissverständlichkeit der Forderun-
gen ist ein großer Vorteil dieses Projekts, da
sich so die Wahrscheinlichkeit positiver Wir-
kungen erhöht.
Um nachhaltige Werte und Lebensweisen zu
fördern, untersucht und fördert das Nach-
haltigkeitsprojekt Gesellschaftsgruppierun-
gen, die an der Umsetzung aller Aspekte –
ökologischer, ökonomischer und sozialer –
nachhaltiger Entwicklung in ihren Siedlun-
gen beteiligt sind. Das Projekt umfasst mehr
als 30 Kommunen mit innovativen Lösun-
gen im Bereich der nachhaltigen Landwirt-

schaft, Abfallwirtschaft, Energie- und Wär-
meerzeugung, Ernährungssicherheit und
sogar Bildung. Der Kommissar bietet diesen
Initiativen professionelle und koordinative
Unterstützung. Die Auswirkungen dieses
Vorhabens können in diesem Stadium je-
doch noch nicht ermittelt werden.

Hindernisse
Die größte Herausforderung, welcher der
Kommissar entgegentreten muss, ist das
konkurrierende Interesse der wirtschaftli-
chen Entwicklung. Wenn der Kommissar
eine Untersuchung eines Projektes beginnt,
das erhebliche finanzielle Investitionen um-
fasst, wird seine Kompetenz in der Regel von
der Gemeinde oder den Planern in Frage ge-
stellt und ihm werden zahlreiche formelle
rechtliche Probleme in den Weg gelegt. In
diesen Fällen legt der Kommissar Wert auf
Zusammenarbeit mit den Planern und allen
Beteiligten. Er versucht, den Entwicklern
die Bedeutung der Nachhaltigkeit nahe zu
bringen und Verständnis für seine Untersu-
chung zu erzielen. 
Eine zweite Herausforderung ist die proble-
matische Interaktion mit den Ministerien,
da sie sich nicht immer mit den Gesetzes-
entwürfen an den Kommissar wenden. Der
Kommissar erinnert dann in diesen Fällen
die Ministerien höflich, aber bestimmt an
ihre Verpflichtungen. Es gibt auch Fälle, in
denen er eingeschränkten Zugang zu Doku-
menten hat, die in Zusammenhang mit
einer Untersuchung stehen. Der Kommissar
versucht auch die Herangehensweise der
Umweltschutzbehörden zu ändern. Er för-
dert vernetztes Denken und die Verpflich-
tung, dem EU-Recht nachzukommen, auch
wenn es nicht ordnungsgemäß umgesetzt
wird. Um diese Ziele zu erreichen sammelte
er mehrere Fälle, die ähnliche Probleme auf-
zeigen und veröffentlicht umfassende Stel-
lungnahmen, wie z.B. über die Einhaltung
des EU-Rechts.

Schlussfolgerungen
Der Kommissar wurde mit angemessenen
und wirksamen Kompetenzen ausgestattet,
um die Interessen der zukünftigen Genera-
tionen zu schützen. Die Kompetenzen und
Maßnahmen des Kommissars sind durch ein
angemessenes Maß an Durchsetzungskraft
bestimmt. Der Kommissar zeigte in seinem
ersten Zyklus der Berichterstattung, dass er
diese Kompetenzen aktiv im Interesse der
zukünftigen Generationen nutzt. Rezeption
und Wirkung der kommissarischen Aktivi-
täten zeigen ein vielversprechendes Bild.
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Das Modell ist besonders in jenen Bereichen
erfolgreich, in denen Umweltschutz mit an-
deren Interessen konkurriert und die Ent-
scheidungsträger nicht der Umweltbehörde
angehören oder dieser verpflichtet sind (wie
bei der kommunalen Raumplanung). Der
andere Bereich, in dem wir das Gefühl
haben, unsere Existenz sei notwendig, ist die
Haushaltsplanung. Die Entscheidungsträger
müssen ständig daran erinnert werden, dass
das Recht zukünftiger Generationen auf eine
gesunde Umwelt auch in Zeiten der globa-
len Finanzkrise respektiert werden muss.
Der Kommissar ist auch in seiner Rolle als
Vermittler zwischen den verschiedenen Re-
gierungszweigen oder Entscheidungsträgern
und Nichtregierungsorganisationen erfolg-
reich. Manchmal reicht die Ankündigung
einer kommissarischen Untersuchung, um
Umweltschutzinteressen in den Fokus des
Interesses zu bringen. Diese Konfliktfelder
gibt es in jedem Land, weswegen dieses Mo-
dell die Interessen zukünftiger Generationen
überall fördern könnte. Darüber hinaus gibt
es die Institution des Ombudsmannes auch
in vielen anderen Ländern, was den erfor-
derlichen Rahmen für die verbreitete Ein-
richtung eines ähnlichen Amtes in anderen
Ländern bietet.
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Ulrich Grober: Die Entdeckung der Nachhaltigkeit. 
Kulturgeschichte eines Begriffs

Rezensiert von Jörg Tremmel

s gibt wenige Sachbücher, die man
auch dann zu lesen beginnen kann,
wenn man übermüdet ist. Die Ent-

deckung der Nachhaltigkeit des gelernten
Journalisten Ulrich Grober ist eines davon.
Ein Grund dafür ist der Schreibstil des Bu-
ches. Gäbe es einen Preis für die schönsten

Metaphern zum ema Nachhaltigkeit,
Grober hätte ihn verdient. Er denkt und
schreibt in Bildern und macht Nachhaltig-
keit dadurch plastisch und greifbar. Vorbild
ist ihm dabei Rachel Carsons „geniale Me-
tapher“ (S. 30) in ihrem Buchtitel Der
stumme Frühling (1962). 

In Grobers Buch überwiegen kurze Haupt-
sätze. Fremdwörter werden erklärt. Grober
verwendet auch ein ungewöhnliches Zitier-
system. Da keine hochgestellten Zeichen –
schon gar keine eingeklemmten Namen wie
im Harvard-System – den Lesefluss stören
sollen, schreibt Grober alle zitierungsbe-
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